
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

13
5 

83
2

A
1

��&��
�����
���
(11) EP 2 135 832 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
23.12.2009 Patentblatt 2009/52

(21) Anmeldenummer: 08158614.1

(22) Anmeldetag: 19.06.2008

(51) Int Cl.:
B66B 5/18 (2006.01) B66B 5/16 (2006.01)

B66B 5/20 (2006.01) B66B 5/22 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 
HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT 
RO SE SI SK TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
AL BA MK RS

(71) Anmelder: Inventio AG
6052 Hergiswil (CH)

(72) Erfinder:  
• Hugel, Stefan

6043, Adligenswil (CH)

• Bayer, Bernward, Dr.
63322, Rödermark (DE)

• Halasy-Wimmer, Georg
71665, Vaihingen (DE)

(74) Vertreter: Blöchle, Hans et al
Inventio AG, 
Seestrasse 55 
Postfach
6052 Hergiswil (CH)

(54) Aufzugbremse und eine Aufzuganlage mit einer Aufzugbremse

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Aufzug-
bremse mit einer Betätigungseinheit, die mittels eines
Betätigungselements einen ersten Reibbelag gegen eine
Aufzugsschiene drückt, während ein zweiter Reibbelag
durch die Wirkung einer bei der Betätigung der Anord-
nung vom Faustsattel aufgebrachten Reaktionskraft ge-

gen die gegenüberliegende Seitenfläche der Aufzugs-
schiene gedrückt wird.

Die vorliegende Erfindung sieht vor, dass eine Not-
lösevorrichtung vorgesehen ist, die auf der der Betäti-
gungseinheit gegenüberliegenden Seite der Aufzugs-
schiene angeordnet ist und auf den zweiten Reibbelag
wirkt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Aufzug-
bremse, vorzugsweise eine elektromechanisch betätig-
bare Aufzugbremse, mit einer Betätigungseinheit, die
mittels eines Betätigungselements einen ersten Reibbe-
lag gegen eine Aufzugsschiene, bzw. eine Bremsschei-
be eines Aufzugsantriebes drückt, während ein zweiter
Reibbelag durch die Wirkung einer bei der Betätigung
der Anordnung von der Aufzugbremse aufgebrachten
Reaktionskraft gegen die gegenüberliegende Seitenflä-
che der Aufzugsschiene gedrückt wird. Die Erfindung be-
trifft weiter eine Aufzugsanlage mit einer derartigen Auf-
zugbremse.
[0002] Bei elektromechanisch betätigbaren Bremsen-
Aktuatoren, im besonderen bei elektromechanisch betä-
tigbaren Bremsen-Aktuatoren, kann es, insbesondere in
der Haltebremsstellung, z.B. bei Stromausfall oder auch
einer mechanischen Blockade ("Verklemmen") zu einem
dauerhaften Haltebremsen einer Aufzugskabine kom-
men, wenn sich die Haltebremsstellung geregelt nicht
wieder lösen lässt. Zur Vermeidung eines solchen Falles
ist eine mechanische Löseeinrichtung wünschenswert,
die im Notfalle, auch ohne Bestromung - rein manuell
bzw. mechanisch - betätigbar ist.
[0003] Derartige Aufzugbremsen sind in einer Auf-
zugsanlage oder einem Fahrsteg eingebaut. Eine ent-
sprechende Aufzugsanlage beinhaltet zumindest eine
Aufzugkabine und einen Aufzugantrieb. Die Aufzug-
bremse wird zum Bremsen und Halten der Aufzugkabine
verwendet.
[0004] Eine Aufzugbremse zum Einsatz in einer Auf-
zugsanlage ist beispielsweise aus der EP1671912 be-
kannt. Diese vorbekannte Bremse weist ein elektrome-
chanisches Betätigungselement, und eine Arretiervor-
richtung zur Realisierung einer Haltebremsfunktion auf,
wobei eine Schnelllösevorrichtung zum Lösen der Arre-
tiervorrichtung aus ihrer betätigten Stellung vorgesehen
ist. Die Arretiervorrichtung kann unter Anwendung einer
Energiequelle wieder entriegelt werden. Dies bedingt,
dass eine Befreiung eingeschlossener Aufzugspassa-
giere lange Zeit in Anspruch nehmen kann, da allenfalls
entsprechende Notenergiequellen bereitgestellt werden
müssen.
[0005] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, eine Aufzugbremse und eine entsprechende
Aufzugsanlage der eingangs genannten Gattung dahin-
gehend weiter zu entwickeln, dass eine Entriegelung der
Aufzugbremse mittels einfacher mechanischer Elemen-
te ermöglicht wird.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
ne Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und
eine Aufzugsanlage mit den Merkmalen des Anspruchs
10 gelöst. Dabei ist an der Aufzugbremse eine zusätzli-
che Löse-, bzw. Notlösevorrichtung vorgesehen, die auf
der der Betätigungseinheit gegenüberliegenden Seite
der Aufzugsschiene angeordnet ist und auf den zweiten
Reibbelag wirkt.

[0007] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen sind, be-
treffend der Aufzugbremse, den abhängigen Unteran-
sprüchen 2 bis 9 und, betreffend der Aufzugsanlage, den
abhängigen Unteransprüchen 11 und 12 entnehmbar.
[0008] So weist in einer besonders vorteilhaften Wei-
terbildung der erfindungsgemäßen Aufzugbremse die
Lösevorrichtung mindestens ein betätigbares keilförmi-
ges Element auf, das mit einem dem zweiten Reibbelag
zugeordneten Element so zusammenwirkt, dass eine
Betätigung des keilförmigen Elements den zweiten Reib-
belag außer Eingriff mit der Aufzugsschiene bringt und
damit eine Entspannung der Aufzugbremse bewirkt.
[0009] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung sieht
vor, dass das dem zweiten Reibbelag zugeordnete Ele-
ment ebenfalls keilförmig ausgebildet ist und eine Nase
aufweist, die mit einer Führungsnut im keilförmigen Ele-
ment zusammenwirkt.
[0010] Bei einer alternativen Ausführungsform wird die
Lösevorrichtung durch einen drehbaren Gewindebolzen
gebildet, der in ein im Faustsattel angeordnetes Gewinde
geschraubt ist, wobei ein Verschwenken des Gewinde-
bolzens den zweiten Reibbelag außer Eingriff mit der
Aufzugsschiene bringt und eine Entspannung der Auf-
zugbremse bewirkt.
[0011] Vorteilhaft ist am Gewindebolzen ein Hebel an-
gebracht, der mittels eines Seilzugs vom Aufzugswar-
tungspersonal oder von entsprechend instruierten Per-
sonen fernbetätigbar ist.
[0012] Weitere alternative Ausführungsformen sehen
vor, dass die Löse- bzw. Notlösevorrichtung durch eine
schiefe Ebene, eine Rampe, ein Bajonett oder einen Ex-
zenter gebildet wird, die bei Betätigung den zweiten Reib-
belag außer Eingriff mit der Aufzugsschiene bringt und
damit eine Entspannung der Aufzugbremse bewirkt.
[0013] Die Lösevorrichtung ist in jedem Fall derart aus-
gebildet, dass bei Betätigung ein Löseweg (∆s) zur Ver-
fügung gestellt wird, der mindestens der elastischen De-
formation des Faustsattels und der unter Last stehenden
Elemente entspricht.
[0014] Die Betätigung der Lösevorrichtung kann mit
Hilfe eines Sensors erfasst werden.
[0015] Das Betätigungselement ist vorzugsweise eine
elektromechanische Betätigung, beispielsweise unter
Verwendung eines Elektromotors, welcher eine erforder-
liche Andrückkraft des Reibbelages an eine Aufzugs-
schiene, bzw. an eine Bremsscheibe des Aufzugantrie-
bes bereitstellt.
[0016] Die Aufzugsanlage ist in der Regel in einem
Schacht eingebaut, wobei der Schacht gesamthaft oder
teilweise durch Umwehrungen begrenzt sein kann oder
er kann offen sein. Der Schacht beschreibt den durch die
Aufzugsanlage beanspruchten Fahrraum inklusive erfor-
derlicher Sicherheitsdistanzen. Weiter benötigt eine bei-
spielhafte erfindungsgemäße Aufzugsanlage im weite-
ren Tragmittel und ein Gegengewicht wobei der Aufzug-
antrieb beispielsweise die Tragmittel über ein Traktions-
rad treibt und damit die Aufzugkabine und das Gegen-
gewicht gegengleich bewegt. Als Tragmittel für Aufzugs-
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anlagen kommen derzeit seilartige, nicht ummantelte
Tragmittel (Drahtseile, Synthetikfaserseile etc), ketten-
artige Tragmittel und insbesondere auch riemenartige
und/oder ummantelte Tragmittel in Frage.
[0017] Der Aufzugantrieb kann selbstverständlich, al-
ternativ oder ergänzend, mit der Aufzugkabine zusam-
mengebaut oder im Gegengewicht eingebaut sein. Es
sind auch Aufzugsanlagen bekannt bei denen das Ge-
gengewicht entfällt. In einer derartigen Anordnung kann
beispielsweise der Aufzugantrieb die Kabine direkt he-
ben und senken. Diese Aufzugsanlage benötigt minde-
stens eine Aufzugbremse. Die Aufzugbremse hält eine
stillstehende Aufzugkabine - beispielsweise während der
Beladungszeit in einer Etage - fest, oder sie bremst die
Aufzugkabine in einer Notsituation - beispielsweise bei
einer unerwarteten Öffnung eines Etagenzuganges - ab,
oder sie fängt eine zu schnelle Aufzugkabine - beispiels-
weise bei einem Versagen der Tragmittel - auf. Die Auf-
zugbremse kann an verschiedenen Orten in dieser Auf-
zugsanlage angeordnet sein.
[0018] Vorzugsweise ist die Aufzugbremse direkt auf
der Aufzugkabine angeordnet und sie greift dort in eine
Aufzugsschiene ein. Alternativ kann die Aufzugbremse
auch beim Aufzugantrieb angeordnet sein, wobei sie dort
beispielsweise mit dem Traktionsrad, bzw. einer am
Traktionsrad angebrachten Bremsscheibe zusammen-
arbeitet. Andere Anordnungen, wie eine Anordnung auf
dem Gegengewicht, in Zusammenwirkung mit einer Ge-
gengewichts-Aufzugsschiene oder eine Anordnung im
Schacht in Zusammenwirkung mit dem Tragmittel als
Bremspartner sind möglich. Stets arbeitet die Aufzug-
bremse, wie beschrieben, mit einem Bremspartner zu-
sammen. In der vorliegenden Beschreibung sind die
Funktionsweise und Vorteile am Beispiel des Zusam-
menwirkens mit der Aufzugsschiene dargestellt. Stets
sind dabei die übrigen Bremspartner mitbeinhaltet.
[0019] Selbstverständlich kann die Aufgabe des Brem-
sens und Haltens der Aufzugkabine alleine durch eine
Aufzugbremse wahrgenommen werden. Die Aufzug-
bremse kann aber auch nur eine der Funktionen, bei-
spielsweise ein Halten auf der Etage übernehmen, wäh-
rend andere Funktionen, wie beispielsweise ein Fangen
der Aufzugkabine bei einem Versagen von Tragmitteln
von einer separaten Fangvorrichtung übernommen wer-
den.
[0020] Ein Fahrsteg beinhaltet Fahrplatten oder Fahr-
stufen welche über ein Fördermittel von einem Antrieb
getrieben werden. Auch dieser Antrieb kann mit der er-
findungsgemäßen Bremse bestückt werden.
[0021] Die Erfindung wird nachfolgend anhand zweier
Ausführungsbeispiele im Zusammenhang mit der beilie-
genden Zeichnung näher erläutert. In der Zeichnung zei-
gen:

Fig. 1 eine elektromechanisch betätigbare Aufzug-
bremse im Axialschnitt,

Fig. 2 eine Explosionsdarstellung einer ersten Aus-

führung der erfindungsgemäßen Notlösevor-
richtung;

Fig. 3 eine Prinzipdarstellung einer zweiten Ausfüh-
rung der erfindungsgemäßen Notlösevorrich-
tung;

Fig. 4 mehrere Ansichten der in Fig. 3 dargestellten
Ausführung der erfindungsgemäßen Notlöse-
vorrichtung und

Fig. 5 eine beispielhafte Aufzugsanlage mit Aufzug-
bremse.

[0022] Die in Fig. 1 dargestellte, elektromechanisch
betätigbare Aufzugbremse ist eine sogenannte
Schwimmsattelbremse, deren im Schnitt dargestellter
Bremssattel in einem nicht gezeigten feststehenden Hal-
ter verschiebbar gelagert ist. Ein Paar von Reibbelägen
4 und 5 ist im Bremssattel derart angeordnet, dass sie
der linken und der rechten Seitenfläche einer Aufzugs-
schiene 6 zugewandt sind.
[0023] Nachstehend werden der in der Zeichnung
rechts gezeigte Reibbelag 4 als erster Reibbelag und der
andere, mit 5 bezeichnete Reibbelag als zweiter Reib-
belag bezeichnet. Während der erste Reibbelag 4 mittels
eines Betätigungselements 7 durch die Betätigungsein-
heit direkt mit der Aufzugsschiene 6 in Eingriff bringbar
ist, wird der zweite Reibbelag 5 durch die Wirkung einer
bei der Betätigung der Anordnung vom Bremssattel auf-
gebrachten Reaktionskraft gegen die gegenüberliegen-
de Seitenfläche der Aufzugsschiene 6 gedrückt.
[0024] Die Betätigungseinheit, die mittels nicht gezeig-
ter Befestigungsmittel am Bremssattel angebracht ist,
weist einen modularen Aufbau auf und besteht im we-
sentlichen aus vier
selbstständigen Baugruppen bzw. Modulen, und zwar
aus einer Antriebseinheit 1, einem den ersten Reibbelag
4 betätigenden ersten Untersetzungsgetriebe 2, das
gleichzeitig eine Rotations- in eine translatorische Bewe-
gung umwandelt, einem zwischen der Antriebseinheit 1
und dem ersten Untersetzungsgetriebe 2 wirkungsmäßig
geschalteten zweiten Untersetzungsgetriebe 3 sowie ei-
ner elektronischen Steuereinheit 8.
[0025] Die vorhin erwähnte Antriebseinheit 1 besteht
aus einem Elektromotor, der im dargestellten Beispiel
als ein permanentmagneterregter, elektronisch kommu-
tierter Motor ausgebildet ist, dessen Stator 9 unbeweg-
lich in einem Motorgehäuse 12 angeordnet ist und des-
sen Rotor 10 mit einer Welle 13 verbunden ist, die mit
dem zweiten Untersetzungsgetriebe 3 wirkungsmäßig
verbunden ist. Das erste Untersetzungsgetriebe 2 ist im
gezeigten Beispiel als ein Kugelgewindetrieb ausgebil-
det ist, das in einem Getriebegehäuse 14 angeordnet ist,
das auch einteilig mit dem vorhin erwähnten Bremssattel
ausgeführt sein kann. Der Kugelgewindetrieb besteht da-
bei aus einer Gewindemutter 16 sowie einer Gewinde-
spindel 17, wobei zwischen der Gewindemutter 16 und
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der Gewindespindel 17 mehrere, nicht näher bezeichne-
te Kugeln angeordnet sind, die bei einer Rotationsbewe-
gung der Gewindespindel 17 umlaufen und die Gewin-
demutter 16 in eine axiale bzw. translatorische Bewe-
gung versetzen. Die Gewindemutter 16 ist dabei vor-
zugsweise zweiteilig ausgeführt und besteht aus einem
ersten Teil 18, das das vorhin erwähnte Betätigungsele-
ment 7 bildet, sowie einem zweiten Teil 19, in dem ein
Rücklaufbereich für die Kugeln ausgebildet ist, in dem
die Kugeln ohne Belastung an den Anfang der tragenden
Laufbahn zurücklaufen können. Außerdem ist der Zeich-
nung zu entnehmen, dass das zweite Untersetzungsge-
triebe 3 als ein Planetengetriebe ausgebildet ist.
[0026] Die Anordnung ist dabei vorzugsweise derart
getroffen, dass der Rotor 10 bzw. die Welle 13 des Elek-
tromotors unter Zwischenschaltung des zweiten Unter-
setzungsgetriebes 3 die Gewindespindel 17 antreibt,
während das erste Teil 18 der Gewindemutter 16 sich
am ersten Reibbelag 4 abstützt. Die Ankopplung des er-
sten Untersetzungsgetriebes 2 an das zweite Unterset-
zungsgetriebe 3 erfolgt mittels einer querkraftfreien
Steckverbindung, die das Bezugszeichen 20 trägt und
die beispielsweise als eine Kerbverzahnung ausgeführt
werden kann. Der Lagerung des Rotors 10 dienen zwei
Radiallager 21, 22, die im Motorgehäuse 12 angeordnet
sind.
[0027] Wie weiterhin der Fig. 1 zu entnehmen ist, weist
die elektronische Steuereinheit 8 ein vorzugsweise aus
Kunststoff bestehendes Gehäuse 23 auf, das mit einem
Flansch versehen ist, der sämtliche elektrischen Schnitt-
stellen zwischen dem Elektromotor und der elektroni-
schen Steuereinheit 8 sowie mechanische Schnittstellen
zwischen dem Elektromotor und dem zweiten Unterset-
zungsgetriebe 3 aufnimmt. Der Flansch ist vorteilhaft zwi-
schen dem Elektromotor und einem das zweite Unter-
setzungsgetriebe 3 aufnehmenden Gehäuse 25 ange-
ordnet. Ein nicht näher dargestelltes Lageerkennungs-
system dient der Ermittlung der aktuellen Position des
Rotors 10.
[0028] Bei derartigen elektromechanisch betätigbaren
Bremsaktuatoren kann es, insbesondere in einer in Fig.
1 nicht dargestellten Haltebremsstellung beispielsweise
bei Stromausfall oder bei einer mechanischen Blockade
- also einem "Verklemmen" - zu einem dauerhaften Hal-
tebremsen einer Aufzugskabine oder des betroffenen
Rades eines Kraftfahrzeugs kommen, wenn sich die Hal-
tebremsstellung geregelt nicht wieder lösen lässt. Zur
Vermeidung eines solchen Falles ist eine mechanische
Notlösevorrichtung 24 vorgesehen, die auch ohne Be-
stromung - rein manuell bzw. mechanisch - betätigbar ist
und nachfolgend anhand der Fig. 2 bis 4 näher erläutert
wird.
[0029] In Fig. 2 ist eine Notlösevorrichtung 24 darge-
stellt, bei der die Rückenplatte des zweiten Reibbelags
5 mit zwei keilförmigen Elementen 25, 26 unterlegt ist.
Die Notlösevorrichtung 24 besteht im Wesentlichen aus
einem betätigbaren keilförmigen Element 25, das mit ei-
nem dem zweiten Reibbelag 5 zugeordneten Element

26 zusammenwirkt. In einem eintretenden Notentriege-
lungsfall wird das keilförmige Element 25 mechanisch,
z. B. durch einen Bowdenzug oder ein Gestänge - unter
Umständen unter Zwischenschaltung einer mechani-
schen Übersetzung (Getriebe) - aus seiner Position ge-
zogen, so dass der Faustsattel entspannt wird und die
festgebremste Aufzugskabine wieder frei gegeben wird.
Das dem zweiten Reibbelag 5 zugeordnete Element 26
weist eine Nase 27 auf, die mit einer Führungsnut 28 im
keilförmigen Element 25 zusammenwirkt.
[0030] Eine alternative Ausführungsvariante ist in Fig.
3 und
Fig. 4 dargestellt. Dazu wird vorgeschlagen, dass die
Notlösevorrichtung 24 auf der der Betätigungseinheit ge-
genüberliegenden Seite der Aufzugsschiene (6) ange-
ordnet ist und auf den zweiten Reibbelag 5 wirkt. Der
zweite, faustseitige Reibbelag 5 wird auf einem drehba-
ren Gewindebolzen 29, der in ein im Faustsattel ange-
ordnetes, selbsthemmendes Gewinde 30 geschraubt ist
- oder einer schiefen Ebene oder einer (Kugel-)Rampe,
einem Bajonett oder einem Exzenter - so abgestützt,
dass zwischen der Rückenplatte des zweiten Reibbelags
5 und dem Faustsattel ein Abstand ∆s vorhanden ist.
Dieser Abstand ∆s entspricht mindestens der elastischen
Deformation des Faustsattels und der unter Last stehen-
den Zuspannelemente (z.B. Kugelgewindetrieb, Kolben
etc.) einschließlich der Kompression der Reibbeläge 4,
5 beim Bremsvorgang sowie gegebenenfalls des Lüft-
spieles. Ist die Bremse geschlossen und kann von der
Aktuator-Seite her nicht mehr geöffnet werden, so kann
ein Öffnen bzw. Notentriegeln der Bremse erfolgen, in-
dem der Gewindebolzen 29 in "Öffnungsrichtung" um ei-
nen Winkel ∆ϕ gedreht wird. Damit wird der Abstand ∆s
reduziert, bis der Bremssattel entspannt ist und die Brem-
se geöffnet ist. Eine Drehung um ∆ϕ ergibt somit einen
Weg von ∆s. Am Gewindebolzen 29 kann z.B. außen ein
Hebel 31 angebracht sein, welcher über einen Seil- oder
Bowdenzug 32 oder ein Gestänge aus einer entfernten
Position bedient werden kann, falls eine direkte Zugäng-
lichkeit zur Bremse nicht gegeben ist. Der Hebel 31 wird
im Notentriegelungsfall aus seiner Normalposition
"Bremsen" in die Position "notentriegelt" geschwenkt.
Gegebenenfalls ist zwischen Gewindebolzen 29 und He-
bel 31 eine zusätzliche Übersetzung (Getriebe) vorzuse-
hen. Eine Überwachung der Position des Gewindebol-
zens 29 bzw. des Hebels 31 kann mittels einer elektro-
nischen Sensorik durchgeführt werden.
[0031] Aus Fig. 5 ist eine mögliche Integration einer
Aufzugbremse, mit all ihren vorgängig dargestellten Va-
riationen und alternativen Lösungen, in einer Aufzugs-
anlage dargestellt. Die Aufzugsanlage 40 beinhaltet eine
Kabine 42 oder eine entsprechende Transportplattform.
Die Aufzugkabine 42 ist in einem Schacht 44 verfahrbar
angeordnet. Ein Fahrweg der Aufzugkabine 42 ist durch
im Wesentlichen vertikal ausgerichtete Aufzugschienen
6 bestimmt. Die gezeigte Aufzugkabine 42 ist an Trag-
mitteln 46 aufgehängt. Mittels eines Aufzugantriebs 43
kann eine Antriebskraft über das Tragmittel 46 zur Auf-
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zugkabine 42 übertragen werden. Der Antrieb 43 ist von
einer Aufzugsteuerung 51 geregelt oder gesteuert, und
die Aufzugkabine kann somit nach den Regelvorgaben
der Aufzugsteuerung 51 bewegt werden. Die Aufzugs-
anlage 40 ermöglicht somit ein Transportieren von Per-
sonen oder Gütern über mehrere übereinander liegende
Etagen 49, indem die Aufzugkabine 42 entlang dieser
Etagen 49 verfahren und angehalten werden kann. In
der Regel ist der Schacht 44 durch Umwehrungen 45
begrenzt. Diese Umwehrungen 45 können Gebäude-
mauern, Stahlgerüste, Glasflächen oder weitere als Bau-
stoffe bekannte Materialien sein. Die Umwehrung 45
kann selbstverständlich auch offen sein, wie es beispiels-
weise bei einem so genannten Panoramaaufzug vielfach
ausgeführt ist. Die Umwehrung kann natürlich auch aus
Kombinationen bestehen. So kann eine Wand fest ge-
mauert sein und weitere Wände können aus Glaspartien
bestehen.
Die dargestellte Aufzugsanlage 40 beinhaltet weiter ein
Gegengewicht 47, welche das Gewicht der Aufzugkabi-
ne 42 zumindest teilweise kompensiert. Es hängt am ent-
gegengesetzten Ende des Tragmittels 46. Das Gegen-
gewicht 47 ist seinerseits entlang von Gegengewichts-
Aufzugsschienen 6 verfahrbar, wobei es sich zwangs-
läufig gegengleich zur Aufzugkabine 42 bewegt.
Im Beispiel gemäss Fig. 5 ist die Aufzugbremse 41 an
der Aufzugkabine 42 angebaut. Die Aufzugkabine ist üb-
licherweise mittels zwei Aufzugschienen 6, welche beid-
seitig der Aufzugkabine 42 angeordnet sind, geführt.
Dementsprechend ist vorzugsweise auch die Aufzug-
bremse 41 auf zwei Einheiten aufgeteilt, welche jeweils
auf eine der Aufzugschienen 6 eingreifen. Im Beispiel ist
die Aufzugbremse 41 zusätzlich zu einer Fangvorrich-
tung 50 verwendet. Die Aufzugbremse 41 ist dimensio-
niert um die Kabine 42 aus all ihren üblichen Betriebs-
zuständen, jedoch bei intaktem Tragmittel 46 und Ge-
gengewicht 47, abzubremsen und zu halten. Die Fang-
vorrichtung 50 greift lediglich bei einem Versagen der
Tragmittel 46 ein. Sie ist dementsprechend einfach auf-
gebaut und nur für wenige Bremsungen dimensioniert.
Dieses Beispiel ist nicht abschließend. Selbstverständ-
lich kann bei entsprechender Dimensionierung der Auf-
zugbremse 41 die Fangvorrichtung 50 entfallen, oder die
Aufzugbremse 41 kann, unter Beibehaltung der Fang-
vorrichtung 50 an der Kabine 42, am Gegengewicht 47
angeordnet sein. Alternativ kann sie auch beim Aufzug-
antrieb 43 angeordnet sein, wo sie beispielsweise auf
eine direkt mit einem Traktionsrad 48 verbundene An-
triebsbremsscheibe eingreift, oder sie kann auf die Trag-
mittel eingreifen und diese abbremsen, bzw. halten.
[0032] Die erfindungsgemässe Aufzugbremse verfügt
also über zwei Lösemöglichkeiten. Eine erste Lösevor-
richtung ist im Normalbetrieb verwendet und sie ist in der
Regel in die normale Betätigungseinrichtung integriert.
Der erste Reibbelag 4 wird dabei mit dem Betätigungs-
element 7, in der Regel elektromechanisch, an die Auf-
zugschiene angedrückt und er wird mit dem Betätigungs-
element 7 auch wieder gelöst bzw. entlastet. Dies ist die

erste Lösemöglichkeit. Im Weiteren besitzt die Aufzugs-
bremse nun eine zweite Lösevorrichtung 24, wie in den
vorgängigen Beispielen erläutert. Diese zweite Lösevor-
richtung 24 ist vorzugsweise mechanisch, manuell betä-
tigbar, ausgeführt, und sie ermöglicht ein Lösen, bzw.
entsperren, der versperrten Aufzugsbremse im Notfall.
[0033] Weitere Anwendungen sind möglich. So kann
die gezeigte Aufzugbremse auch als Bremse an einem
Antrieb eines Fördersteges oder einer Fahrtreppe ange-
baut sein.
Im Weiteren kann das Betätigungselement anstelle oder
ergänzend zu der beispielhaft beschriebenen elektrome-
chanischen Aktuatorik auch eine hydraulische, eine
pneumatische, eine rein mechanische oder allenfalls
auch eine pyrotechnische Aktuatorik beinhalten.

Patentansprüche

1. Aufzugbremse mit einer Betätigungseinheit, die mit-
tels eines Betätigungselements (7) einen ersten
Reibbelag (4) gegen eine Aufzugsschiene (6) oder
eine Aufzugsbremsscheibe drückt, während ein
zweiter Reibbelag (5) durch die Wirkung einer bei
der Betätigung der Anordnung vom Faustsattel auf-
gebrachten Reaktionskraft gegen die gegenüberlie-
gende Seitenfläche der Aufzugsschiene (6) oder der
Aufzugsbremsscheibe gedrückt wird, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Lösevorrichtung (24) vor-
gesehen ist, die auf der der Betätigungseinheit ge-
genüberliegenden Seite der Aufzugsschiene (6)
oder der Aufzugsbremsscheibe angeordnet ist und
auf den zweiten Reibbelag (5) wirkt.

2. Aufzugbremse nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Lösevorrichtung (24) minde-
stens ein betätigbares keilförmiges Element (25)
aufweist, das mit einem dem zweiten Reibbelag (5)
zugeordneten Element (26) so zusammenwirkt,
dass eine Betätigung des keilförmigen Elements
(25) den zweiten Reibbelag (5) außer Eingriff mit der
Aufzugsschiene (6) oder der Aufzugsbremsscheibe
bringt und damit eine Entspannung der Aufzugbrem-
se bewirkt.

3. Aufzugbremse nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das dem zweiten Reibbelag (5) zu-
geordnete Element (26) ebenfalls keilförmig ausge-
bildet ist und eine Nase (27) aufweist, die mit einer
Führungsnut (28) im keilförmigen Element (25) zu-
sammenwirkt.

4. Aufzugbremse nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Lösevorrichtung (24) durch ei-
nen drehbaren Gewindebolzen (29) gebildet wird,
der in ein im Faustsattel angeordnetes Gewinde (30)
geschraubt ist, wobei ein Verschwenken des Gewin-
debolzens (29) den zweiten Reibbelag (5) außer Ein-
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griff mit der Aufzugsschiene (6) oder der Aufzugs-
bremsscheibe bringt und eine Entspannung der Auf-
zugbremse bewirkt.

5. Aufzugbremse nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass am Gewindebolzen (29) ein Hebel
(31) angebracht ist, der mittels eines Seilzugs (32)
fernbetätigbar ist.

6. Aufzugbremse nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Lösevorrichtung (24) durch eine
schiefe Ebene, eine Rampe, ein Bajonett oder einen
Exzenter gebildet wird, die bei Betätigung den zwei-
ten Reibbelag (5) außer Eingriff mit der Aufzugs-
schiene (6) oder der Aufzugsbremsscheibe bringt.

7. Aufzugbremse nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Lö-
sevorrichtung (24) derart ausgebildet ist, dass bei
Betätigung ein Löseweg (∆s) zur Verfügung gestellt
wird, der mindestens der elastischen Deformation
des Faustsattels und der unter Last stehenden Ele-
mente entspricht.

8. Aufzugbremse nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
tätigung der Lösevorrichtung (24) mit Hilfe eines
Sensors erfasst wird.

9. Aufzugbremse nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Be-
tätigungselement (7), welches den ersten Reibbelag
(4) gegen die Aufzugsschiene (6) oder die Aufzugs-
bremsscheibe drückt, ein elektromechanisches Be-
tätigungselement ist, welches die erforderliche An-
drückkraft elektromotorisch, vorzugsweise über ein
Spindelgetriebe, erzeugt.

10. Aufzugsanlage mit einer Betätigungseinheit, die mit-
tels eines Betätigungselements (7) einen ersten
Reibbelag (4) gegen eine Aufzugsschiene (6) oder
eine Aufzugsbremsscheibe drücken und auch wie-
der entlasten kann, während ein zweiter Reibbelag
(5) durch die Wirkung einer bei der Betätigung der
Anordnung vom Faustsattel aufgebrachten Reakti-
onskraft gegen die gegenüberliegende Seitenfläche
der Aufzugsschiene (6) oder der Aufzugsbrems-
scheibe gedrückt und auch wieder entlastet werden
kann, dadurch gekennzeichnet, dass eine zweite
Lösevorrichtung (24) vorgesehen ist, die in Wesent-
lichen unabhängig vom Betätigungselement (7) die
Aufzugsbremse entsperren kann.

11. Aufzugsanlage nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet,

- dass die Aufzugbremse im Bereiche einer Auf-
zugskabine angeordnet ist, und / oder

- dass die Aufzugbremse im Bereiche eines Auf-
zugantriebes angeordnet ist, und / oder
- dass die Aufzugbremse im Bereiche eines Auf-
zugantriebes angeordnet ist, und / oder
- dass die Aufzugbremse im Bereiche eines Ge-
gengewichtes angeordnet ist, und / oder
- dass die Aufzugbremse im Bereiche eines
Tragmittels angeordnet ist, wobei das Tragmittel
als Bremspartner verwendet ist.

12. Aufzugsanlage gemäss Anspruch 10 oder 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Aufzugbremse
ergänzend zu einer Aufzugfangvorrichtung verwen-
det ist.
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